
Satzung
des

Seniorenverbandes BRH - Kreisverband Münster e.V.

§ 1 Name, Sitz

1. Der Verein trägt den Namen ,,seniorenverband BRH - Kreisverband Münster".

2. Der Kreisverband soll als rechtsfähiger Verein in das Vereinsregister des zustän-

digen Amtsgerichts eingetragen werden. Nach Eintragung lautet der Name,,Senio-
renverband BRH - Kreisverband Münster e.V.".

3. Der Sitz des Vereins ist Münster und hat die Anschrift der Geschäftsstelle.

4. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck, Ziele und Neutralitätsgebot

1. Der Kreisverband wahrt und fordert die rechtlichen, berufsspezifischen und sozia-
len lnteressen seiner Mitglieder im Zusammenwirken mit dem Landesverband
NRW und dem Deutscher Beamten Bund.

2. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht eigenwirtschaftliche Zwecke. Er ist

parteipolitisch und konfessionell unabhängig.

3. Der Kreisverband versteht sich als Selbsthilfegemeinschaft älterer Menschen. Er

fördert die Aktivierung seiner Mitglieder, die Stärkung ihres Selbstbewusstseins
und gestaltet im Rahmen seiner Möglichkeiten das gesellschaftliche und kulturelle
Leben im Seniorenverband BRH aktiv mit.

4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

§ 3 Mitgliedschaft, Beiträge

1. Mitglieder können Ruhestandsbeamte, Rentner und deren Hinterbliebene werden.

Es gibt keine Einschränkungen in Bezug auf die berufliche Herkunft der Mitglieder.

2. Von den Mitgliedern werden gestaffelte Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahres-

beitrags und Fälligkeit werden mit einfacher Mehrheit von der Mitgliederversamm-
lung festgelegt. Einzelheiten sind in einer Beitragsordnung verankert, die nicht Be-

standteil der Satzung ist.

3. Der Antrag auf Mitgliedschaft ist schriftlich an den Vorstand des Kreisverbandes zu

richten, der über ihn nach freiem Ermessen entscheidet. Bei Ablehnung des An-

trags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe für die Ablehnung mit-

zuteilen. Gegen die Ablehnung eines Aufnahmeantrages kann ein Votum der Mit-
gliederversammlung beantragt werden. Diese entscheidet endgültig. Jedes Mit-
glied bekommt einen Auszug der Satzung.
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1.

2.

§ 4 Ende der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss oder Austritt aus dem Verein. lm
Todesfall kann die Mitgliedschaft durch den überlebenden Ehegatten weitergeführt
werden. Dies ist dem Kreisverband mitzuteilen. Überzahlte Beiträge werden auf
Antrag erstattet.

Der Austritt ist nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zum
Ende eines Kalendervierteljahres moglich. Die Kündigung ist schriftlich an den
Vorstand des Kreisverbandes zu richten.

Der Ausschluss ist zulässig, wenn ein Mitglied der Satzung oder den Verbandsbe-
schlüssen nicht Folge leistet oder den lnteressen des Verbandes zuwiderhandelt.
Der Ausschluss ist ferner zulässig, wenn das Mitglied mit der Zahlung des Beitra-
ges länger als drei Monate trotz schriftlicher Mahnung im Rückstand bleibt. Jedes
ausgeschlossene Mitglied kann das Schiedsgericht des BRH-Landesverbandes
anrufen.

Über den Ausschluss eines Mitgliedes beschließt die Mitgliederversammlung, wo-
bei eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen erforderlich ist.

§ 5 Streitfälle

1. Das Mitglied ist verpflichtet, Satzung und Beschlüsse der Verbandsorgane zu be-
achten.

2. Den Mitgliedem wird in Streitfällen, die aus dem früheren Beschäftigungsverhältnis
entstehen, Rechtsschutz und Rechtsberatung nach der Rechtsschutzordnung des
BRH Landesverband NRW und/oder DBB-NRW gewährt.

§ 6 Organe

Organe des Kreisverbandes sind die Mitgliederversammlung, der geschäftsführende
Vorstand und der enrveiterte Vorstand.

§7 Ordentliche Mitgliederversammlung

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung besteht aus den Mitgliedem des Kreisver-
bandes. Sie findet einmaljährlich statt. Traditionsgemäß ist dieses im ersten Quar-
tal eines jeden Jahres. Sie wird vom Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von
zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Einberufung ist
durch eine Presseveröffentlichung in den Westfälischen Nachrichten, der
Münsterschen Zeitung, per E-Mail, per Mitgliedem.rndschreiben oder per Brief
(Schriftform) möglich.

Die Tagesordnung wird auch als Tischvorlage verteilt. Die Tagesordnung setzt der
Vorstand fest.

2. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung
beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen.
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Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung
bekannt zu geben.

3. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen
gestellt werden, beschließt die Versammlung.

§ I Außerordentliche Mitgliederversammlung

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn
das lnteresse des Vereins es erfordert oder wenn ein Zehntel der Mitglieder dieses
beim Vorstand schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.

§e
1.

Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung
vom Stellvertretenden Vorsitzenden oder dem Schatzmeister geleitet. lst kein
Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungslei-
ter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges
und der vorhergehenden Diskussion einem Wahlausschuss übertragen werden.
Der Versammlungsleiter bestimmt einen Protokollführer.

Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung
muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen stimm-
berechtigten Mitglieder dieses beantragt.

Die Mitgliederyersammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einbe-
rufen ist, und zwar ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder.

Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:

- Entgegennahme des Geschäfts- und Kassenberichts

- Entgegennahme des Kassenprüfungsberichts

- Entlastung des Vorstandes

- Wahl des geschäftsführenden Vorstandes

- Wahldes erweiterten Vorstandes

- Wahl der Rechnungsprüfer

- Festlegung der Grundsätze für die Finanzplanung

- Beschlussfassung über den Mindestmitgliedsbeitrag

- Satzungsänderungen

- Ernennung von Ehrenmitgliedern und Ehrenvorsitzenden.

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit ge-

fasst; bei Stimmengleichheit gelten Anträge als abgelehnt. Satzungsänderungen
bedürfen einer Mehrheit von 213 der abgegebenen gültigen Stimmen.

Beschlüsse sind unter Angabe des Ortes und der Zeit der Versammlung sowie
des Abstimmungsergebnisses vom Protokollführer, der vom Versammlungsleiter
zuvor bestimmt wurde, in einer Niederschrift festzuhalten; die Niederschrift ist

vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen.

3.

4.

6.
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§ 10 GeschäftsführenderVorstand

1. Der geschäftsführende Vorstand besteht aus:

a. dem Vorsitzenden,
b. dem stellvertretenden Vorsitzenden und
c. dem Schatzmeister.

2. Der geschäftsführende Vorstand ist Vorstand im Sinne des § 26 BGB (Bürgerli-
ches Gesetzbuch). Der Verein wird durch ein Mitglied des geschäftsftlhrenden
Vorstandes vertreten. Eine persönliche Haftung nach § 54 BGB ist für alle Vor-
standsmitglieder ausgeschlossen.

3. Der Vorstand wird für die Dauer von 4 Jahren, gerechnet von der Wahl an, ge-
*anft. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Jedes Vorstands-
mitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des
Vereins gewählt werden. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet
auch das Amt eines Vorstandsmitglieds. Scheidet ein Mitglied des Vorstands vor-
zeitig aus, so kann der Vorstand für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen
einen Nachfolger wählen.

4. Der geschäftsführende Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden,
bei dessen Verhinderung vom Stellvertretenden Vorsitzenden, unter Bekanntgabe
der Zeit, des Ortes einberufen werden. Die Tagesordnung braucht nicht angekün-
digt zu werden. Die Einberufungsfrist beträgt 10 Tage. Die Frist beginnt mit dem
auf die Absendung folgenden Tag. Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren
beschließen, wenn alle Vorstandsmitglieder dem zustimmen.

5. Dem Vorstand obliegen die Wahrnehmung der laufenden Geschäfte, die Durchfüh-
rung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Verwaltung der Kassen-
mittel. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder
anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgege-
benen gültigen Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vor-
sitzenden, bei dessen Abwesenheit die des stellvertretenden Vorsitzenden.

6. Der geschäftsführende Vorstand wird durch den Vorsitzenden sooft einberufen,
wie dieses erforderlich ist. Über die Sitzungen des geschäftsführenden Vorstandes
ist eine Niederschrift zu fertigen.

§ 11 Erweiterter Vorstand

1. Der erweiterte Vorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand und aus
unterstützenden Beisitzern für spezielle Aufgaben bzw. Aktionen. Er wird jeweils
auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Der erweiterte Vorstand wird nach Bedarf,
mindestens aber einmal im Jahr, durch den Vorsitzenden einberufen.

2. Der enreiterte Vorstand regelt alle wichtigen und grundsätzlichen Angelegenhei-
ten, soweit nicht die Mitgliederversammlung zuständig ist. Er ist beschlussfähig,
wenn wenigstens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.
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§ 12 Kassenprüfer

Die Wahl der Kassenprüfer erfolgt für die Dauer von vier Jahren. Für beide Kassen-
prüfer ist ein Stellvertreter zu wählen. Wiederwahl der Kassenprüfer ist nur einmal
zulässig. Die Kassenprüfer haben die Kassengeschäfte des Kreisverbandes zu über-

wachen. lm Kalenderjahr ist mindestens einmal die Kasse unvermutet zu überprüfen.

Über die Prüfung des Jahresabschlusses ist der Mitgliederversammlung ein Prü-

fungsbericht zu erstatten.

§ 13 Auflösung des Vereins

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer

Mehrheit von 213 der abgegebenen güttigen Stimmen beschlossen werden.

2. Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende

und der stellvertretende VorsiEende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidato-
ren.

3. Über das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen entscheidet die

letzte Mitgliederversammlung.



Eintraqunqen beim Amtsqericht Münster im Vereinsreqister 5544

1.
Nummer der Eintragung: 1

2.
a) Name:
Seniorenverband BRH - Kreisverband Münster e.V.

b) Sitz:
Münster

3.
a) Allgemeine Vertretungsregelung :

Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.

b) Vertretu n gsberechti gte u nd beson dere Vertretu n gsbefu g n is :
Gewählt als
Schatzmeisterin:
Krüger, Beate, Münster, "05.07.1 955
Bestellt als
Vorsitzender:
Türck, Gerhard, Münster, .23.05.1 936

4.
a) Satzung:
eingetragener Verein
Die Satzung ist enichtet am 15.04.2014 und gemäß Beschluss der
M itg liederve rsam m I u n g vom 09.02.2015 geänd ert.

5.
a) Tag der Eintragung:
20.10.2015
Wendt

b) Bemerkungen:
Satzung 81.32-36 d.A.


